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Rechtssatz

Die in § 99 Abs. 1 bis 5 PG 1965 vorgesehene Parallelrechnung gilt nicht für alle nach dem 31. Dezember 1954

geborenen (jüngeren) Beamten. Aus dem Grunde des § 99 Abs. 6 PG 1965 ist nämlich eine Parallelrechnung nicht

durchzuführen, wenn der Anteil der ab 1. Jänner 2005 erworbenen ruhegenussfähigen Gesamtdienstzeit an der

gesamten ruhegenussfähigen Gesamtdienstzeit weniger als 5 % oder weniger als 36 Monate beträgt. In diesem Fall ist

der Ruhebezug nach den Bestimmungen des PG 1965 mit Ausnahme des Abschnittes XIII zu bemessen. Daraus folgt,

dass nach dem 31. Dezember 1954 geborene Beamte, welche unter die Ausnahmebestimmung des § 99 Abs. 6 PG

1965 fallen, der Parallelrechnung ebenso wenig unterliegen wie die 1946 geborene und mit Ende 2011 in den

Ruhestand getretene Beamtin. Dennoch kommt für diese Beamte - weil sie nicht vor dem 1. Jänner 1955 geboren sind -

die ungünstige Pensionsanpassungsregel des § 41 Abs. 3 PG 1965 nicht zur Anwendung, sodass der

Rechtfertigungsgrund gemäß Art. 6 RL 2000/78/EG für eine Ungleichbehandlung dieser Beamtin im Vergleich zu dieser

Gruppe jüngerer Beamter nicht zum Tragen. Jedenfalls in Ermangelung anderer Rechtfertigungsgründe stünde aber

der Anwendungsvorrang des Art. 2 Gleichbehandlungs-RL einer Anwendung des § 41 Abs. 3 PG 1965 entgegen, weil

dadurch die Altersgruppe dieser Beamtin gegenüber nach dem 31. Dezember 1954 geborenen Beamten, auf welche

die Sonderbestimmung des § 99 Abs. 6 PG 1965 Anwendung Hndet, diskriminiert wäre. Die zuletzt genannte

Altersgruppe erlangt nämlich nicht nur - wie die erstgenannte Altersgruppe - einen ihrer bisherigen Dienst- und

Beitragsleistung angepassten, ausschließlich nach den günstigeren Regeln des PG 1965 ermittelten (Erst-)Ruhebezug,

sondern darüber hinaus - anders als die erstgenannte Altersgruppe - eine günstigere Anpassung desselben während

der ersten drei Jahre des Ruhestandes.
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